
ORDNUNG DER REGIONALÄMTER UND DES ZUGEORDNETEN PERSONAL3 

REGIONALGESETZ vom 20. November 1988, Nr. 26 

Anpassung .$er Ausma6e der Zweisprachigkeitszulage und der 
Zulage für die Ubertragung von Akten und Urkunden in deutscher 
Schrift und Ergänzungsbestimmungen zu den Artikeln 61 des Regio- 
nalgesetzes vom 9. November 1993, Nr. 15 und 39 des Regionalgeset- 
zen vom 11. Juni 1997, Nr. 5 

DER REGIONALRAT 

hat das folgende Gesetz genehmigt, 

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES 

beurkundet es: 

Art. 1 

Anpmsu~ der Au.ma& der .Zweisprachigkeiam&e und der Zulage für die 
Ubertragung von Akten und Urkunden in deutscher Schrifi 

1. Mit Ablauf vom 1. Jänner 1988 werden die Ausmaße der monat- 
lichen Zweisprachigkeitszulage, die dem Personal zuerkannt wurde, das 
den Diensten nach Artikel 19 Absatz 3 des Regionalgsetzes vom 7. Sep- 
tember 1958. Nr. 23 und den nachfolgenden Änderungen zugeteilt WUT- 
de, im nachstehenden Ausmaß festgelegt: 
- Personal der Dirigentenlaufbahn und des neunten, achten und siebten 

Funktionsranges 241.965 Lire; 
- Personal des sechsten Funktionsranges 201.368 Lire; 
- Personal des fünften und vierten Funktionsranges 161.3 10 Lire; 
- Personal des dritten und zweiten Funktionsranges 145.179 Liie. 

2. Von dem im Absatz 1 angeftihrten Zeitpunkt an werden die Aus- 
maße der im Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. 
1 vorgesehenen monatlichen Zulage für die Übertragung von Akten und 
Urkunden in deutscher Schrift im nachstehenden Ausmaß festgelegt: 
- Personal der Dirigentenlauflxbn und des neunten, achten und siebten 

Funktionsranges 241.965 Lire; 
- Personal des sechsten Funktionsrandes 201.368 Lire. 
- Personal des fünften und vierten Funktionsranges 161.310 Lire. 

3. Das Ausmaß der Zulagen nach den vorstehenden Absätzen 
wird von Zeit zu Zeit an das in den staatlichen Bestimmungen festge- 
setzte Ausmaß mit den darin für die Sonderzulage der zweiten Sprache 
nach dem Gesetz vom 13. August 1980, Nr. 454 angegebenen Ablauf- 
zeiten angeglichen. 

Art.2 
Rückerstattung der Anwaltskosten 

1. Den Mitgliedern des Regionalausschusses und den Regional- 
bediensteten, die sich in der Lage nach Artikel 8 des Regionalgesetzes 
vom 23. November 1979, Nr. 5, ergänzt durch Artikel 61 des Regio- 
nalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, befmden, können, mit 
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Beschluß des Regionalausschusses, nach Verlegung der entsprechen- 
den Honorarnoten, alIfälIige Vorschüsse auf die geschuldeten Betrage 
gewahrt werden. 

2. Diese Bestimmung wird auch auf die in den Ruhestand versetz- 
ten Regionalbediensteten angewandt und findet ferner auch in den Fäl- 
len von Verfahren Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eingeleitet wurden und zum selben Datum noch anhängig sind. 

Art.3 
Vergütungenfiir Beratungsaufträge 

1. Dem Artikel 39 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 
5 wird der nachstehende neue Absatz 6 binzugefttgt: 

~6. Die im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 10. Jänner 1954, 
Nr. 1, abgeändert mit Artikel 1 Buchstabe c) des Regionalgesetzes 
vom 25. August 1978, Nr. 13, vorgesehene Vergtttung wird auf ein 
Höchstausmaß von 1.600.000 Lire monatlich angehoben.* 

Art.4 
Finanzbestimmung 

1. Die Ausgabe von 70 Millionen Liie jährlich wird fttr das Jahr 
1988 durch Kürzung des im Kapitel 670 des Voranschlages der Aus- 
gaben für die laufende Finanzgebarung eingetragenen Ansatzes in glei- 
cher Höhe gedeckt. 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 
Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu 

befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

Trient, den 20. November 1988 

Der Präsident des Regionalausschusses 
BAZZANELLA 

Gesehen: 
Der Regienmgskommisär 

der Provinz Trient 
(CataIani) 
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